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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger nimmt wie 
folgt Stellung: 

Zu Art. 1 Z 2 - § 22 Abs. 1 LSD-BG - Entfall letzter Satz 

Es wäre gesetzlich klarzustellen, ob für den Transportbereich Lohnunterlagen 
auch an Orten entsprechend § 21 Abs. 2 Z 1 bis 4 bereitgehalten werden kön
nen. 

Entsprechend der derzeitigen Formulierung sind - entgegen den Erläuterungen 
- die LOhnunterlagen jedenfalls im Fahrzeug bereit zu halten. Sollte dies der Fall 
sein, müsste die Formulierung in § 19 Abs. 7 Z 7 entsprechend angepasst wer
den. 

Zu Art. 1 - § 21 Abs. 1 LSD-BG - nicht im Entwurf, Ergänzungsvorschlag 

In Z dieser Bestimmung sollte ein Verweis auf § 19 Abs. 7, in Z 3 auf § 19 
Ab Z 9 ergänzt wer en. 
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